
   
    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ 

Andreas Hagendorf 
Spezial-Versicherungen 
Alsterdorfer Str. 276/278 
22297 Hamburg 
Telefon: +49 (40) 44 72 46 
Telefax: +49 (40) 450 38 180 
Info@Taxiversicherung.org 
www.Taxiversicherung.org 

Aufsichtsbehörde für die Tätigkeit als Versicherungsvermittler/-berater: 
Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, Postfach 11 14 49, 
20414 Hamburg.  
Internet: www.hk24.de 
 
Schlichtungsstellen für die außergerichtliche Streitbeilegung nach § 11 Abs. 1 Nr. 7 
VersVermV:  

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632, 10006 Berlin 
 
Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung 
Kronenstr. 13, 10117 Berlin 
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn   

Pflichtangaben gemäß § 11 VersVermV 
Registrierungsnummer: D-40N3-M9MC7-69 
Tätigkeitsart Versicherungsvertreter mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO. 
 
Vermittlerregister: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 
Berlin. Telefon: 0-180-500 585-0 (14 Cent/Min aus dem Festnetz der Deutschen 
Telekom AG). Internet: www.vermittlerregister.info 
 

 
Erweiterter Versicherungsschutz für Taxiunternehmen  

Elektronikversicherung für mobile Funkvermittlungsg eräte in Taxen    

- MobiFuG Gruppen-Rahmenvertrag -  
 
Mobile Funkvermittlungs-Geräte (MobiFuG) sind handyähnliche Geräte (z.B. Digitax ForceOne, HP iPAQ, T-Mobile MDA, Apple iPhone, HTC) und 
damit generell nicht  über die Teilkaskoversicherung des Kfz. versicherbar. Daher freuen wir uns, Ihnen ab sofort auf der Grundlage unseres 
Rahmenvertrages Versicherungsschutz anbieten zu können. 
 
Auszug aus den Bedingungen des Gruppenvertrages: 
 
Versichert sind: In Taxen betriebene MobiFuG, bestehend aus Geräte und Kfz-Halterung.  

Neupreis (= Höchstentschädigung) je Geräteeinheit: max. 800,00 Euro ohne MwSt. 
  
 
Versichert gegen :  Unvorhergesehene Sachschäden, wie zum Beispiel:  

Bedienungsfehler, Fahrlässigkeit, Ungeschicklichkeit, Vorsatz Dritter , Sabotage, Vandalismus , 

Überspannung, Induktion, Kurzschluß , Höhere Gewalt, Brand , Blitzschlag, Explosion oder Implosion 
(einschließlich der Schäden durch Löschen, Niederreißen, Ausräumen oder Abhandenkommen bei diesen 
Ereignissen), Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler, Wasser , Feuchtigkeit, Überschwemmung, 

Einbruchdiebstahl , Diebstahl Beraubung , Plünderung. 

 
Nicht versichert:  Vorsatz des Versicherungsnehmers, Erdbeben, Kernenergie, Krieg, Bürgerkrieg und innere 

Unruhen, Schäden durch Abnutzung und Alterung. 
 
Entschädigung:  Alle Wiederherstellungskosten einschließlich Nebenkosten wie Löhne, Fahrtauslagen und 

Fracht, bis max. 800,- Euro netto. Kein Abzug „Neu für Alt“ = Neuwertentschädigung. 
 
Selbstbeteiligung: 50,- Euro je Schadenfall. 
 

Beitrag :  EUR 29,75 pro Gerät im Jahr  (incl. 19% VSt.).  
 
 
Schadenbeispiele: 
 

⇒ Beim Ausladen der Koffer durch Sie oder Ihren Fahrer greift sich einer der Fahrgäste das Gerät. Sie 
bemerken den Diebstahl erst ein halbe Stunde später. Die Fahrgäste sind lange weg. 

  
⇒ Beim Verlassen des Taxis nehmen Sie Ihren iPAQ mit. Er fällt Ihnen aus der Hand und das Display zerbricht 

beim Aufprall auf die Straße. 
 

⇒ Ihr Fahrer gerät wegen des Fahrpreises mit einem Fahrgast in eine Diskussion. Hierbei greift sich der 
Fahrgast Ihren iPAQ und wirft diesen wütend auf die Straße. Das Gerät bricht in seine Einzelteile auseinander 
und ist nicht mehr gebrauchsfähig.  

 
⇒ Die drei Fahrgäste, die Sie soeben noch auf der Reeperbahn aufgenommen haben, bedrohen Sie in einer 

Seitenstraße mit einem Messer und fordern von Ihnen die Geldbörse, das Handy und Ihren iPAQ. Aufgrund 
der Gefahrensituation übergeben Sie die Sachen. Trotzdem erhalten Sie noch einen Schlag auf den Kopf. 
Ihren iPAQ ersetzen wir und wenn Sie zusätzlich unsere „Überfall- und Beraubungsversicherung“ (nähere 
Informationen auf Anfrage) abgeschlossen haben, erhalten Sie pauschal 250,- Euro Überfallentschädigung 
und bis zu 250,- Euro Beraubungsentschädigung. 



Beitrittserklärung zur  

Elektronikversicherung für mobile Funkvermittlungsg eräte in Taxen    

- MobiFuG Gruppen-Rahmenvertrag - 
VR: SIGNAL-IDUNA Gruppe (53900-001)  
Agt.: 283 3615 / Rechnung durch Vermittler 

Antragsteller:       
Name, Vorname / Firma      Geb.-Datum 

 
Strasse und Haus-Nr.      Telefon   Telefax 

 
PLZ und Ort       E-Mail 

 
 

Versicherungsbeginn Ablauf/HF Selbstbeteiligung  Beitrag je Gerät im Jahr 

31.12.  50,- €   29,75 € (Incl. 19% Versicherungssteuer) 
 
Versicherungsbeginn ist frühestens ein Tag nach Zugang der Beitrittserklärung. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Ablauf 
(31.12.). Unabhängig vom Versicherungsbeginn oder Versicherungsende wird immer der volle Jahresbeitrag im Beginn- und im Been-
digungsjahr in Rechnung gestellt. Es müssen alle Geräte eines Unternehmers versichert werden. Zugänge, Abgänge, Austausch sind 
unverzüglich anzuzeigen und ggf. durch Vorlage der Kaufbelege nachzuweisen. Nicht gemeldete Geräte sind nicht versichert. 
 
 

Zahlungsweise    Nur per Lastschrift möglich: 

[X] Jährlich      Bank:   
 
     BLZ:    Konto-Nr.:  
 
Hinweis: Für die Bearbeitung von Rücklastschriften werden 12,50 Euro je Fall in Rechnung gestellt. Anfallende Bankgebühren (eigene und fremde) sind darin enthalten. 
 
 
Serien-Nr.     Hersteller/Typ/Modell  Kfz-Kennzeichen Kfz-Versicherer und VS-Nummer                                          

 
_ 
 
_ 
 
_ 
 
_ 
 
_ 
 
_ 
 
Für weitere Geräte bitte gesondertes Blatt benutzen . 
 
Jede Vereinbarung bedarf der Schriftform. An die Beitrittserklärung bin ich einen Monat gebunden. 
 
Datenschutz:  In die Verarbeitung meiner persönlichen Daten durch den Vermittler und seinen Versicherern willige ich nach Maßgabe der Erklärung nach dem Bundes-

datenschutzgesetz ein. 
 
Ansprechpartner:  Andreas Hagendorf – Spezial-Versicherungen, Alsterdorfer Str. 276 – 278, 22297 Hamburg 

Telefon: +49 (40) 44 72 46 
Telefax: +49 (40) 450 38 180 
E-Mail: info@Taxiversicherung.org 

 

 
 
 
X_______  _________________________ 
Datum Unterschrift des Antragstellers 
 

 
 
Verzicht auf Beratung und Beratungsprotokoll 
Ich verzichte auf eine Beratung und ein Beratungsprotokoll nach § 6 (3) bzw.§ 61 (2) VVG, obwohl ich darüber informiert worden bin, daß ein solcher Verzicht sich nachteilig auf 
Schadenersatzansprüche gegen den Versicherungsvermittler bzw. dem Versicherer nach § 6 (5) bzw. § 63 VVG auswirken kann. 
 
 
 

X_______  _________________________ 
Datum Unterschrift des Antragstellers 



SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG

Allgemeine Bedingungen für die Elektronik-Versicherung
(ABE Fassung 2008-VVG) TV 201-06
Stand: 1. Januar 2008

§ 1 Versicherte Sachen
§ 2 Versicherte Schäden und Gefahren
§ 3 Versicherungsort
§ 4 Versicherungssumme, Versicherungswert
§ 5 Angleichung der Versicherungssummen
§ 6 Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und Gefahrerhöhung
§ 7 Prämie; Beginn und Ende der Haftung
§ 8 Wechsel der versicherten Sachen
§ 9 Entschädigungsberechnung; Unterversicherung
§ 10 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungs-

fall

§ 11 Besondere Verwirkungsgründe
§ 12 Sachverständigenverfahren
§ 13 Zahlung der Entschädigung
§ 14 Wiederherbeigeschafte Sachen
§ 15 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall
§ 16 Schriftliche Form; Willenserklärungen; Zurückweisung

von Kündigungen
§ 17 Agentenvollmacht
§ 18 Gerichtsstand

§ 1 Versicherte Sachen
1 Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten

a) Anlagen und Geräte der Informations-, Kommunikations-, Medizin-
technik;

b) sonstigen elektrotechnischen oder elektronischen Anlagen und
Geräte.

2 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind

a) Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Informationen)
nur versichert, wenn sie vom Benutzer nicht auswechselbar sind
(z.B. Festplatten jeder Art);

b) Daten (maschinenlesbare Informationen) nur versichert, wenn sie
für die Grundfunktion der versicherten Sache notwendig sind
(System-Programmdaten aus Betriebssystemen oder damit
gleichzusetzende Daten).

3 Nicht versichert sind

a) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmit-
tel, z.B. Entwicklerflüssigkeiten, Reagenzien, Toner, Kühl- und
Löschmittel, Farbbänder, Filme, Bild- und Tonträger, Folienkombi-
nationen, präparierte Papiere, Schriftbildträger, Rasterscheiben,
Pipetten, Wechselküvetten, Reagenzgefäße;

b) Werkzeuge aller Art, z.B. Bohrer, Fräser;
c) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten
Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müs-
sen, z.B. Sicherungen, Lichtquellen, nicht wieder aufladbare Bat-
terien, Filtermassen und -einsätze.

§ 2 Versicherte Schäden und Gefahren
1 Der Versicherer leistet Entschädigung für Sachschäden an versi-
cherten Sachen durch vom Versicherungsnehmer oder dessen
Repräsentanten nicht rechtzeitig vorhergesehene Ereignisse und bei
Abhandenkommen versicherter Sachen durch Diebstahl, Einbruch-
diebstahl, Raub oder Plünderung.

Entschädigung wird geleistet für Beschädigungen oder Zerstörungen
(Sachschäden), insbesondere durch

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit;
b) Überspannung, Induktion, Kurzschluss;
c) Brand, Blitzschlag, Explosion sowie Schwelen, Glimmen, Sengen,
Glühen oder Implosion (einschließlich der Schäden durch
Löschen, Niederreißen, Ausräumen oder Abhandenkommen infol-
ge eines dieser Ereignisse);

d) Wasser, Feuchtigkeit, Überschwemmung;
e) Vorsatz Dritter, Sabotage, Vandalismus;
f) höhere Gewalt;
g) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler

2 Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der ver-
sicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte Gefahr
nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit (im Reparaturfall
üblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf die versicherte
Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbrin-
gen, so genügt die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Scha-
den auf die Einwirkung einer versicherten Gefahr von außen zurück-
zuführen ist.

Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Ent-
schädigung geleistet.

3 Entschädigung für versicherte Daten (§ 1 Nr. 2 b) wird nur gelei-
stet, wenn der Verlust oder die Veränderung der Daten infolge eines
dem Grunde nach versicherten Schadens an dem Datenträger einge-
treten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren.

4 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, leistet der Versicherer
Entschädigung für Röhren (z.B. Bildröhren, Hochfrequenzleistungs-
röhren, Röntgenröhren, Laserröhren) und Zwischenbildträger (z.B.
Selentrommeln) nur bei Schäden durch

a) Brand, Blitzschlag, Explosion;
b) Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus;
c) Leitungswasser.

Nrn. 5 bis 7 bleiben unberührt. Begriffsbestimmungen sind Nr. 8 zu
entnehmen.

5 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
keine Entschädigung für Schäden

a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsen-
tanten;

b) durch Kriegsereignisse jeder Art oder innere Unruhen;
c) durch Kernenergie;
d) die während der Dauer von Erdbeben als deren Folge entstehen;
e) durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte vorzeitige
Abnutzung oder Alterung; für Folgeschäden an weiteren Aus-
tauscheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet. Nr. 2 bleibt
unberührt.

6 Ist der Beweis für das Vorliegen einer der Ursachen gemäß Nr. 5
b bis d nicht zu erbringen, so genügt die überwiegende Wahrschein-
lichkeit, dass der Schaden auf eine dieser Ursachen zurückzuführen
ist.

7 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
außerdem keine Entschädigung für Schäden, für die ein Dritter als
Lieferant (Hersteller oder Händler), Werkunternehmer oder aus
Reparaturauftrag einzutreten hat.

Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versicherer
zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung der Entschädi-
gung, dass ein Dritter für den Schaden einzutreten hat und bestrei-
tet der Dritte dies, so behält der Versicherungsnehmer zunächst die
bereits gezahlte Entschädigung.

§ 86 VVG - Übergang von Ersatzansprüchen - gilt für diese Fälle
nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch auf Kosten
und nach den Weisungen des Versicherers außergerichtlich und
erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu machen.

Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versicherungsneh-
mer einer Weisung des Versicherers nicht folgt oder soweit der Drit-
te dem Versicherungsnehmer Schadenersatz leistet.

8 Im Sinne dieser Bedingungen gilt:

a) Einbruchdiebstahl ist das Einbrechen, Einsteigen oder Eindringen
des Diebes mittels falscher oder gestohlener oder geraubter rich-
tiger Schlüssel oder anderer Werkzeuge in ein Gebäude oder
einen Raum eines Gebäudes.

b) Raub ist die Anwendung oder Androhung von Gewalt gegen den
Versicherungsnehmer, seine Angehörigen oder Arbeitnehmer, um
deren Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen aus-
zuschalten.

c) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd
entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener
Kraft auszubreiten vermag.

d) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf
Sachen.

e) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen
oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.

f) Leitungswasser ist Wasser, das aus fest verlegten Zu- oder Ablei-
tungsrohren der Wasserversorgung, aus sonstigen mit dem Rohr-
system fest verbundenen Einrichtungen der Wasserversorgung,
aus Anlagen der Warmwasser- oder Dampfheizung, aus Sprink-
ler- oder Berieselungsanlagen bestimmungswidrig ausgetreten
ist.

§ 3 Versicherungsort
1 Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsor-
tes. Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichne-
ten Betriebsgrundstücke.

2 Versicherungsschutz besteht auch, während die versicherten
Sachen innerhalb des Versicherungsortes transportiert oder bewegt
werden.
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§ 4 Versicherungssumme; Versicherungswert
1 Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Sache genannte
Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen.

a) Versicherungswert ist der jeweils gültige Listenpreis der versi-
cherten Sache im Neuzustand (Neuwert) zuzüglich der Bezugsko-
sten (z.B. Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle und Montage).

b) Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten geführt, so
ist der letzte Listenpreis der Sache im Neuzustand zuzüglich der
Bezugskosten maßgebend; dieser Betrag ist entsprechend der
Preisentwicklung zu vermindern oder zu erhöhen.

c) Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt an dessen
Stelle der Kauf- oder Lieferpreis der Sache im Neuzustand zuzüg-
lich der Bezugskosten; dieser Betrag ist entsprechend der Preis-
entwicklung zu vermindern oder zu erhöhen.

d) Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Lieferpreis ermit-
telt werden, so ist die Summe der Kosten maßgebend, die not-
wendig waren, um die Sache herzustellen, zuzüglich der Handels-
spanne und der Bezugskosten; dieser Betrag ist entsprechend
der Preisentwicklung zu vermindern oder zu erhöhen.

e) Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den Versicherungs-
wert unberücksichtigt.

2 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert,
so gilt bei Eintritt des Versicherungsfalles § 9 Nr. 12 (Unterversiche-
rung).

3 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert der versicherten
Sachen erheblich, so kann sowohl der Versicherungsnehmer als
auch der Versicherer nach Maßgabe des § 74 VVG die Herabset-
zung der Versicherungssumme und der Prämie verlangen.

4 Im Falle einer Mehrfachversicherung gelten §§ 78 und 79 VVG.

§ 5 Angleichung der Versicherungssummen
1 Der Versicherungsnehmer soll die Versicherungssumme für die
versicherte Sache während der Dauer des Versicherungsvertrages
dem jeweils gültigen Versicherungswert gemäß § 4 Nr. 1 anpassen.

2 Unbeschadet der Regelung von Nr. 1 kann der Versicherer die
Versicherungssumme für die versicherte Sache entsprechend ver-
mindern oder erhöhen, wenn sich der Versicherungswert gegenüber
der letzten Festsetzung der Versicherungssumme um mehr als 5
Prozent geändert hat. Die Änderung wird zu Beginn des nächsten
Versicherungsjahres wirksam.

Der Versicherungsnehmer kann die ihm mitgeteilte Veränderung
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die geän-
derte Versicherungssumme durch schriftliche Erklärung mit Wirkung
für den Zeitpunkt aufheben, in dem sie wirksam werden sollte.

3 Ändert sich der Versicherungswert der versicherten Sache durch
Verminderung oder Erweiterung ihres Anlagenumfangs, so kann
sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer die Ver-
sicherungssumme entsprechend vermindern oder erhöhen.

4 § 4 Nr. 2 (Unterversicherung) und § 74 Abs. 1 VVG (Überversiche-
rung) bleiben unberührt.

§ 6 Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und Gefahrerhöhung
1 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragser-
klärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzu-
zeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die
für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem verein-
barten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch inso-
weit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung,
aber vor Vertragsannahme der Versicherer Fragen in Textform im
Sinne des Satzes 1 stellt.

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abs. 1,
so kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 19-21 VVG vom Ver-
trag zurücktreten, kündigen oder eine Vertragsänderung vornehmen.
Der Versicherer kann nach § 21 Abs. 2 VVG auch leistungsfrei sein.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers
geschlossen, so sind gemäß § 20 VVG sowohl die Kenntnis und Arg-
list des Vertreters als auch die Kenntnis und Arglist des Versiche-
rungsnehmers zu berücksichtigen.

Das Recht des Versicherers den Vertrag nach § 22 VVG wegen arg-
listiger Täuschung anzufechten bleibt unberührt.

2 Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertrags-
erklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen
Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungs-
falls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfer-
tigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere vorliegen, wenn sich ein
Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr
nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversi-
chert gelten soll.

3 Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungs-
nehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahr-

erhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten
gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vor-
herige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorge-
nommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer
unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung
unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsneh-
mer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr
Kenntnis erlangt hat.

4 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht des Versicherers
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 3 a),
kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versi-
cherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versi-
cherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Wird
dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 3 b)
und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der
Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende
erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung der erhöhten
Gefahr ausschließen.

Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als
10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöh-
ten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht
hinzuweisen.

5 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpas-
sung nach Nr. 4 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats
ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt
werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der
Gefahrerhöhung bestanden hat.

6 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 3a) vorsätzlich verletzt hat.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig,
so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 3 b) und c) ist der Versiche-
rer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte
zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versi-
cherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz
2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt
bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem
ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrer-
höhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles
oder den Umfang der Leistungspflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für
die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung
nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der
Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entspre-
chende erhöhte Prämie verlangt.

§ 7 Prämie; Beginn und Ende des Versicherungsschutzes
1 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen verspäteter
Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie
1.1 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in
Nr. 1.2 und 1.4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt, frühestens jedoch mit Betriebsfertigkeit der Sache, und zwar
auch dann, wenn zur Prämienzahlung erst später aufgefordert, die
Prämie aber unverzüglich gezahlt wird. Soll die Haftung des Versi-
cherers vor Betriebsfertigkeit beginnen, bedarf es einer besonderen
Vereinbarung. Ist dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung
bekannt, dass ein Versicherungsfall bereits eingetreten ist, so ent-
fällt hierfür die Haftung.

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erprobung
und, soweit vorgesehen, nach beendetem Probebetrieb entweder
zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. Eine
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spätere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versi-
cherungsschutz nicht. Dies gilt auch während eines Transportes der
Sache innerhalb des Versicherungsortes.

1.2 Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie
Die erste oder einmalige Prämie (Einlösungsbeitrag) ist - unabhän-
gig von dem Bestehen eines Widerrufrechts - unverzüglich nach
dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein ange-
gebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach
Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz
1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsneh-
mers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einma-
lige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versiche-
rungsscheines zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate
als erste Prämie.

1.3 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 1.2
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer
vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. Der
Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

1.4 Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie
nicht zu dem nach Nr. 1.2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt,
so ist der Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie eingetrete-
nen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

2 Dauer und Ende des Vertrages
2.1 Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
raum abgeschlossen

2.2 Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragspar-
teien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versi-
cherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

2.3 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jah-
ren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungs-
nehmer gekündigt werden. Die Kündigung muss dem Versicherer
spätestens 3 Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres zugehen.

2.4 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Ver-
trag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeit-
punkt.

3 Folgeprämie
3.1 Fälligkeit
a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweili-
gen Versicherungsperiode fällig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versi-
cherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeit-
raums bewirkt ist.

3.2 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht recht-
zeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform
zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei
Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mah-
nung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Ver-
trag die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im
Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen - Leistungs-
freiheit und Kündigungsrecht - aufgrund der nicht fristgerechten
Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein
Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt
des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder der Zin-
sen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit
sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit
der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung

kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden,
dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsneh-
mer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuwei-
sen.

3.3 Zahlung des Beitrages nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer
innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats
nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leis-
tungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3.2 b)) bleibt unberührt.

4 Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis
zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz
oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig
wird.

5 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
5.1 Allgemeiner Grundsatz
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese
Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte bean-
spruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des
Interesses Kenntnis erlangt hat.

5.2 Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfech-
tung und fehlendem versicherten Interesse
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragser-
klärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versiche-
rer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden
Teil der Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versiche-
rer in der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen
des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der
Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungs-
schutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer
zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu
erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versiche-
rers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach
denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt
hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu. Wird das Versiche-
rungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil die
einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist,
so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versiche-
rers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versiche-
rer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung
zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie ver-
pflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versiche-
rung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung,
die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges
Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch
eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. Hat der Versiche-
rungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versi-
chert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem
Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 8 Wechsel der versicherten Sachen
Erhält der Versicherungsnehmer anstelle der im Versicherungsver-
trag bezeichneten Sache eine andere, jedoch technisch vergleichba-
re Sache, so besteht nach entsprechender Anzeige des Versiche-
rungsnehmers hierfur vorläufige Deckung bis zum Abschluss des
neuen Versicherungsvertrages bzw. bis zur Beendigung der Ver-
tragsverhandlungen, längstens jedoch für die Dauer von drei Mona-
ten. Die vorläufige Deckung entfällt rückwirkend ab Beginn, wenn
die Prämie nach Aufforderung nicht in der vom Versicherer festge-
setzten Frist gezahlt wird.

§ 9 Entschädigungsberechnung; Unterversicherung
1 Der Versicherer leistet Entschädigung nach seiner Wahl entweder
durch Naturalersatz (Nr. 2) oder durch Geldersatz (Nrn. 3 und 4).

Lehnt der Versicherungsnehmer Entschädigung durch Naturalersatz
(Nr. 2) ab, so leistet der Versicherer Geldersatz (Nrn. 3 und 4).
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2 Naturalersatz bedeutet

a) bei beschädigten Sachen deren Wiederherstellung im Auftrag des
Versicherers;

b) bei zerstörten oder abhanden gekommenen (§ 2 Nr. 1) Sachen die
Wiederbeschaffung neuer Sachen gleicher Art und Güte durch
den Versicherer.

Ausgewechselte Teile oder Sachen (Altmaterial) gehen in das Eigen-
tum des Versicherers über.

3 Geldersatz bedeutet

a) im Falle eines Teilschadens die Zahlung der für die Wiederher-
stellung der beschädigten Sache am Schadentag notwendigen
Kosten;

b) im Falle eines Totalschadens die Zahlung des Betrages gemäß §
4 Nr. 1.

Der Wert des Altmaterials (Teilschaden) bzw. der Reste (Totalscha-
den) wird angerechnet.

4 Abweichend von Nr. 3 ist die Entschädigungsleistung durch Gel-
dersatz auf den Zeitwert (Nr. 6) begrenzt, wenn

a) die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbeschaffung
(Totalschaden) unterbleibt

b) oder für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte Ersatztei-
le nicht mehr zu beziehen sind.

5 Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Kosten zur Wiederherstellung
des früheren betriebsfähigen Zustands der versicherten Sache
(zuzüglich des Wertes des Altmaterials) niedriger sind als der Versi-
cherungswert gemäß § 4 Nr. 1. Andernfalls liegt ein Totalschaden
vor.

6 Zeitwert ist der Versicherungswert gemäß § 4 Nr. 1 unter Berück-
sichtigung eines Abzugs entsprechend dem technischen Zustand der
Sache unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles, insbesondere
für Alter und Abnutzung.

7 Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf den Teil
der Entschädigung, der den Zeitwert (Nr. 6) übersteigt, nur, soweit
und sobald er innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles sichergestellt hat, dass er die Entschädigung zur Wie-
derherstellung der beschädigten oder Wiederbeschaffung der zer-
störten oder abhanden gekommenen (§ 2 Nr. 1) Sachen verwenden
wird.

8 Ersetzt werden auch notwendige zusätzliche Kosten für

a) Teile gemäß § 1 Nr. 3, jedoch unter Abzug einer Wertverbesse-
rung und nur, wenn diese zur Wiederherstellung der Sache
beschädigt oder zerstört und deshalb erneuert werden müssen;

b) Eil- und Expressfracht;
c) Überstunden sowie Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten.

9 Soweit dies vereinbart ist, werden auch notwendige

a) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten (soweit
diese Kosten nicht Wiederherstellungskosten sind);

b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich;
c) Bewegungs- und Schutzkosten;
d) Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten;
e) Kosten für Gerüstgestellung, Bergungsarbeiten oder Bereitstel-
lung eines Provisoriums;

f) Kosten für Luftfracht

ersetzt.

10 Für versicherte Daten (§ 1 Nr. 2 b) leistet der Versicherer Ent-
schädigung in Höhe der notwendigen Kosten für deren Wiederbe-
schaffung; Nrn. 1 bis 9 und 11 bis 13 bleiben unberührt.

11 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

a) Kosten, die auch dann entstanden wären, wenn der Schaden nicht
eingetreten wäre (z.B. für Wartung);

b) zusätzliche Kosten, die dadurch entstehen, dass anlässlich eines
Versicherungsfalles Änderungen oder Verbesserungen vorgenom-
men werden;

c) Kosten, die nach Art oder Höhe in der Versicherungssumme nicht
enthalten sind;

d) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wiederherstel-
lung;

e) Vermögensschäden, insbesondere nicht für Vertragsstrafen,
Schadenersatzleistungen an Dritte und Nutzungsausfall versicher-
ter Sachen.

12 Ist bei Eintritt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme
für die versicherte Sache niedriger als der für diesen Zeitpunkt zu
ermittelnde Versicherungswert (Unterversicherung), so wird nur der
Teil des gemäß Nrn. 3 bis 8, 10 und 11 ermittelten Betrages ersetzt,
der sich zu dem ganzen Betrag verhält wie die Versicherungssum-
me zum Versicherungswert.

13 Ist ein Versicherungswert gemäß § 4 Nr. 1 a bis e vereinbart, so
ist Grenze der Entschädigung die Versicherungssumme.

§ 10 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungs-
fall
1 Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versicherungsfal-
les

a) den Schaden dem Versicherer unverzüglich in Textform - darüber
hinaus nach Möglichkeit auch fernmündlich - anzuzeigen;
Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünde-
rung hat er darüber hinaus unverzüglich der zuständigen Polizei-
dienststelle anzuzeigen und dort unverzüglich ein Verzeichnis der
abhanden gekommenen Sachen einzureichen;

b) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu mindern und
dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat, soweit
die Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuholen;

c) dem Versicherer auf dessen Verlangen im Rahmen des Zumutba-
ren jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens
und über den Umfang seiner Entschädigungspflicht zu gestatten,
jede hierzu dienliche Auskunft - auf Verlangen in Textform - zu
erteilen und die erforderlichen Belege beizubringen;

d) das Schadenbild bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer
unverändert zu lassen, es sei denn,
aa) die Aufrechterhaltung des Betriebes oder Sicherheitsgründe

erfordern einen Eingriff oder
bb) die Eingriffe mindern voraussichtlich den Schaden oder
cc) der Versicherer hat zugestimmt oder
dd) die Besichtigung hat nicht unverzüglich, spätestens jedoch

innerhalb von drei Arbeitstagen seit Eingang der ersten Scha-
denanzeige, stattgefunden;

der Versicherungsnehmer hat jedoch die beschädigten Teile bis
zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren,
wenn er aus Gründen gemäß aa) bis dd) das Schadenbild nicht
unverändert lässt.

2 Verletzt der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant eine
Obliegenheit nach Nr. 1 vorsätzlich, ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Ver-
sicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist
der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 11 Besondere Verwirkungsgründe
1 Versucht der Versicherungsnehmer, den Versicherer arglistig
über Tatsachen zu täuschen, die für den Grund oder für die Höhe
der Entschädigung von Bedeutung sind, so ist der Versicherer von
der Entschädigungspflicht frei.

Ist eine Täuschung gemäß Abs. 1 durch rechtskräftiges Strafurteil
wegen Betruges oder Betrugsversuchs festgestellt, so gelten die
Voraussetzungen von Abs. 1 als bewiesen.

2 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch
begründeten Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit, soweit dieser
Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt.

3 Die Bestimmung des § 15 VVG bleibt unberührt.

§ 12 Sachverständigenverfahren
1 Versicherungsnehmer und Versicherer können nach Eintritt des
Versicherungsfalles vereinbaren, dass die Höhe des Schadens
durch Sachverständige festgestellt wird. Das Sachverständigenver-
fahren kann durch Vereinbarung auf sonstige tatsächliche Voraus-
setzungen des Entschädigungsanspruchs sowie der Höhe der Ent-
schädigung ausgedehnt werden. Der Versicherungsnehmer kann ein
Sachverständigenverfahren auch durch einseitige Erklärung gegen-
über dem Versicherer verlangen.
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2 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei benennt in Textform einen Sachverständigen und
kann dann die andere unter Angabe des von ihr benannten Sach-
verständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständi-
gen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht binnen
zwei Wochen nach Empfang der Aufforderung benannt, so kann
ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zustän-
dige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf
diese Folge hinzuweisen.

b) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn des
Feststellungsverfahrens einen dritten Sachverständigen als
Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird der Obmann auf Antrag
einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht
ernannt.

c) Der Versicherer darf als Sachverständige keine Personen benen-
nen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers sind oder mit
ihm in dauernder Geschäftsverbindung stehen, ferner keine Per-
sonen, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt
sind oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen.
Dies gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch
die Sachverständigen.

3 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a) den Umfang der Beschädigungen und Zerstörungen;
b) die Kosten der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung (§ 9
Nr. 3);

c) den Versicherungswert (§ 4 Nr. 1) der beschädigten, zerstörten
oder abhanden gekommenen Sachen;

d) den Zeitwert (§ 9 Nr. 6) in den Fällen gemäß § 9 Nr. 4;
e) den Wert des Altmaterials bzw. der Reste (§ 9 Nr. 3);
f) Kosten und Mehrkosten gemäß § 9 Nrn. 8, 10, 11;
g) Kosten, die gemäß § 9 Nr. 9 versichert sind.

4 Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien gleichzeitig
ihre Feststellungen. Weichen die Feststellungen voneinander ab, so
übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser ent-
scheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

5 Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten
des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

6 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes
sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar
von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer gemaß § 9
die Entschädigung.

7 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers gemäß § 10 Nr. 1 nicht berührt.

§ 13 Zahlung der Entschädigung
1 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versi-
cherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen
sind. Jedoch kann einen Monat nach Anzeige des Schadens als
Abschlagszahlung der Betrag beansprucht werden, der nach Lage
der Sache mindestens zu zahlen ist.

2 a) Die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines Monats
nach Meldung des Schadens geleistet wird - ab Fälligkeit zu verzin-
sen.

b) Zinssatz beträgt 4 %, soweit nicht aus anderen Gründen ein
höherer Zins zu entrichten ist.

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3 Der Lauf der Fristen gemäß Nr. 1 ist gehemmt, solange infolge
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht
ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

4 Für die Zahlung des über den Zeitwert (§ 9 Nr. 6) hinausgehen-
den Teils der Entschädigung ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem
der Versicherungsnehmer den Eintritt der Voraussetzungen von § 9
Nr. 7 dem Versicherer nachgewiesen hat.

Zinsen für den Betrag gemäß Abs. 1 werden erst fällig, wenn die
dort genannten Voraussetzungen der Entschädigung festgestellt
sind.

5 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben,

a) solange Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

b) wenn gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Reprä-
sentanten aus Anlass des Versicherungsfalles ein behördliches
oder strafgerichtliches Verfahren aus Gründen eingeleitet worden
ist, die auch für den Entschädigungsanspruch rechtserheblich
sind, bis zum rechtskräftigen Abschluss dieses Verfahrens.

6 Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustim-
mung des Versicherers abgetreten werden. Die Zustimmung muss
erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer sie aus wichtigem
Grund verlangt.

§ 14 Wiederherbeigeschafte Sachen
1 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen (§ 2 Nr. 1)
ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer
unverzüglich in Textform anzuzeigen.

2 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache (§ 2 Nr. 1) zurückerlangt, nachdem für diese Sache
eine Entschädigung gezahlt worden ist, so hat der Versicherungs-
nehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Ver-
sicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat
dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach frucht-
losem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer
über.

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der
Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu
verschaffen.

§ 15 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann der Versicherer
oder der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag kündigen.

Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss spätestens
einen Monat nach Auszahlung der Entschädigung zugehen. Der Zah-
lung steht es gleich, wenn die Entschädigung aus Gründen abge-
lehnt wird, die den Eintritt des Versicherungsfalles unberührt lassen.

Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung sofort
oder zu einem anderen Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens
zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres.

§ 16 Schriftliche Form; Willenserklärungen; Zurückweisung von
Kündigungen
1 Anzeigen und Erklärungen bedürfen der Schriftform.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versi-
cherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-
trägen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die
gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und
Anzeigen bleiben unberührt.

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer
bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer
nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

2 Ist eine Kündigung des Versicherungsnehmers unwirksam, ohne
dass dies auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, so wird die
Kündigung wirksam, falls der Versicherer sie nicht unverzüglich
zurückweist.

§ 17 Agentenvollmacht
Der Versicherungsvertreter ist gem. § 69 VVG bevollmächtigt, Anzei-
gen und Erklärungen des Versicherungsnehmers entgegenzuneh-
men.

§ 18 Gerichtsstand
1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung
(ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Ver-
sicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt, hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes
zuständigen Gerichts geltend machen.

2 Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung
eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt, hat. Soweit es sich
bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann
der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für den
Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen
Gerichts geltend machen.
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Erweiterter Geltungsbereich für bewegliche Sachen

1  Für die im Versicherungsvertrag als beweglich bezeichneten
Sachen besteht Versicherungsschutz auch außerhalb des Versiche-
rungsortes, und zwar in dem im Versicherungsvertrag genannten
Gebiet. 

Dies gilt auch, wenn derartige Sachen in geeigneten 

a)  Kraft- oder Wasserfahrzeugen mitgeführt werden oder eingebaut 
sind; 

b)  Luftfahrzeugen mitgeführt werden. 

2  Der Versicherer leistet Entschädigung für Schäden durch Diebstahl
aus Kraftfahrzeugen nur, wenn deren Dach und Fenster geschlossen
und die Türen zugeschlossen waren. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so ist der Versi-
cherer nach Maßgabe des § 28 Abs. 1, 2 und 3 VVG zur Kündigung

berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers
wird einen Monat nach Zugang wirksam. Leistungsfreiheit tritt nicht
ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruht. 

Führt die Verletzung zu einer Gefahrerhöhung, so gelten die §§ 23 bis
27 und § 29 VVG. Danach kann der Versicherer zur Kündigung
berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 

3  Bei Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plün-
derung wird der gemäß § 9 Nrn. 3 bis 8 und 10 bis 13 ABE ermittelte
Betrag um den im Versicherungsvertrag genannten Selbstbehalt
gekürzt. Bei Zusammentreffen mit anderen im Versicherungsvertrag
vereinbarten Selbstbehalten gilt der jeweils höhere Selbstbehalt.
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SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG
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